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1. Einführung
Als „Fachstelle Demokratieförderung im Übergangssystem“ verfolgen wir zwei grundlegende 
Ziele: Einerseits setzen wir uns für demokratische Werte, Haltungen, Einstellungen und demo-
kratisches Handeln von Personen im Übergangsbereich ein.1 Andererseits möchten wir dazu 
beitragen, die Möglichkeiten zur Partizipation im Übergangsbereich strukturell zu erweitern. 
In enger Anbindung an Wissenschaft und Praxis vernetzen wir Akteur*innen der Übergangs-
bereiche bundesweit. Wir führen Fachveranstaltungen durch, beraten Akteur*innen, bilden 
Fachkräfte weiter und veröffentlichen Fachpublikationen sowie pädagogische Bildungsma-
terialien zu Themen rund um den Übergangsbereich. Die Fachstelle ist Bestandteil des Kom-
petenznetzwerks „Demokratieförderung in der beruflichen Bildung“ und wird von Minor – 
Projektkontor für Bildung und Forschung gemeinnützige GmbH verantwortet.

Um eine differenzierte Perspektive und zugleich einen Überblick über die Übergangsbereiche 
zu erhalten, erstellen wir sogenannte Länder-Dossiers. In diesen Kurzpapieren präsentieren 
wir die Übergangsbereiche der einzelnen Bundesländer mit ihren Besonderheiten. Dabei legen 
wir besonderes Augenmerk auf die Ansatzpunkte und Potenziale der Ländersysteme zur 
Förderung von Partizipation und demokratischem Handeln. Die Ergebnisse der Recherchen 
zu Baden-Württemberg, Berlin, Hamburg, Brandenburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Bayern, 
Thüringen und Nordrhein-Westfalen sind bereits erschienen.2

Das vorliegende Papier widmet sich dem Bundesland Hessen und den Konzepten und An-
sätzen von Demokratieförderung im Übergangsbereich. Zum Auftakt dieses Dossiers führen 
wir in unseren Ausgangspunkt ein – die Bedeutung von Demokratieförderung im Übergangs-
bereich. Daraufhin wird der hessische Übergangsbereich genauer vorgestellt. In einem dritten 
Schritt analysieren wir, welchen Stellenwert Demokratieförderung im hessischen Übergangs-
bereich innehat und zeigen Potenziale zur Weiterentwicklung bestehender Ansätze auf. 

Dieses Dossier bietet sowohl einen Überblick für Interessierte als auch einen Impuls für die 
Arbeit von Akteur*innen im hessischen Übergangsbereich.

 

1 Im Folgenden wird das Übergangssystem als Übergangsbereich bezeichnet, außer es ist explizit von 
der Fachstelle „Demokratieförderung im Übergangssystem“ die Rede. Im Schaukasten findet sich 
eine genauere Einordnung diesbezüglich.

2 Die Expertisen zu den einzelnen Bundesländern sind auf der Projekt-Website abrufbar:  
https://minor-kontor.de/demokratiefoerderung-im-uebergangssystem (14.12.2023).

https://minor-kontor.de/demokratiefoerderung-im-uebergangssystem
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Verwendung des Begriffes „Übergangsbereich“

Im Laufe der Arbeit der Fachstelle haben wir uns für die Verwendung des Begriffes 
„Übergangsbereich“ entschieden. Die Bezeichnung als „Übergangssystem“ steht in 
der Kritik, da es sich im Übergangsbereich eher um eine Vielzahl unterschiedlicher 
Strukturen und Bereiche handelt, als um ein System. Kohlrausch nennt es „ein unüber-
sichtliches Konglomerat verschiedenster Maßnahmen, organisiert von unzähligen Trä-
gern und umgesetzt an unterschiedlichen Lernorten.“ (2012: 598). Er schreibt auch, 
dass die Einordnung als System auf eine prinzipielle Weitervermittlung in Ausbildung 
oder Beruf hindeute – diese Garantie ist jedoch nicht vorhanden.

Im Zuge dieser und ähnlicher Debatten hat sich der Begriff „Übergangsbereich“ zu-
nehmend durchgesetzt, da er sowohl die mangelnde Systematik als auch die zahl-
reichen Überschneidungen mit anderen Systemen impliziert. Zudem lässt sich unter 
ihm auch die Diversität der Biografien, Maßnahmen, Institutionen in diesem Teil der 
beruflichen Bildung besser fassen. Dennoch ist auch die Bezeichnung als Übergangs-
bereich nicht eindeutig und stellt keinen rechtlich festgeschriebenen Begriff dar. 

Um die Vielschichtigkeit des Übergangsbereiches auch sprachlich abzubilden, verwen-
den wir an einigen Stellen auch ebenso geläufige Synonyme wie „Übergangssektor“, 
„Sektor Integration in Ausbildung“, „Übergang Schule-Beruf“ oder „Übergangsphase“. 

2. Demokratieförderung im Übergangsbereich
Der Übergangsbereich ist zusammen mit dem dualen System und dem Schulberufssystem 
Teil des beruflichen Ausbildungssystems. Er zielt vor allem darauf ab, den Beginn einer Aus-
bildung zu ermöglichen, kann jedoch auch zum Übergang in Beschäftigung oder anderwei-
tigen Orientierungen verhelfen. Neben Beratungs- und Unterstützungsangeboten sammeln 
sich im Übergangsbereich eine Reihe heterogener Angebote; Maßnahmen und Bildungs-
gänge. Gemeinsam ist diesen Bildungsgängen, dass sie keinen Berufsabschluss vermitteln, 
sondern vor allem der Kompetenzerweiterung und Orientierung dienen sollen. In einigen 
Maßnahmen des Übergangsbereiches ist es möglich, allgemeinbildenden Schulabschlüssen 
gleiche Zugangsberechtigungen zu erwerben oder diese nachzuholen. 

Bundesweit nahmen im Schuljahr 2022/23 277.760 Menschen an Angeboten des Übergangs-
bereiches teil (Statistisches Bundesamt 2023). Das entspricht 13 % aller Teilnehmer*innen 
der beruflichen Bildung (ebd.). War der Übergangsbereich seit dem Schuljahr 2016/17 noch 
kontinuierlich kleiner geworden,3 vermeldet die Ausbildungsberichterstattung des Statisti-
schen Bundesamtes im Schuljahr 2022/23 erstmals wieder einen Anstieg der Teilnehmer*-
innen im Vergleich zum Vorjahr (2021/22). Dort waren es 264.910 (ebd.). Die Potenziale des 
Übergangsbereiches zur Unterstützung dieser signifikanten Anzahl an Teilnehmer*innen sind 
groß, können unserer Einschätzung nach aber noch ausgebaut werden. Im Folgenden möch-
ten wir darin einführen und unseren Anknüpfungspunkt, der Demokratieförderung, vorstellen.

3 Damals nahmen laut Statistischem Bundesamt 343.760 Menschen an Angeboten des Übergangs-
bereiches teil (2022).
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2.1 Hintergrund

Als Fachstelle erkennen wir im Übergangsbereich eine große Chance. Wir sehen in ihm die 
Möglichkeit gerade Menschen, die in den allgemeinbildenden Schulen von Benachteiligung 
betroffen waren, Raum zur Orientierung und Entwicklung zu bieten – durch die Kombination 
von beruflicher Orientierung und Erfahrungen mit Selbstermächtigung, demokratischer Hand-
lungsfähigkeit und gesellschaftlicher Teilhabe. Da Menschen mit geringeren Bildungschancen 
besonders häufig in den Übergangsbereich einmünden (Anslinger und Klee 2023: 11ff.), können 
sie hier wertvolle Angebote zur Stärkung in der Berufswelt und Gesellschaft bekommen. 

Trotz dieser Potenziale wird aus verschiedenen Perspektiven auf Herausforderungen und 
Probleme dieses Bildungsbereiches hingewiesen. Einen Diskussionspunkt stellt die Vielzahl 
der Maßnahmen, Angebote und Zuständigkeiten im Übergangsbereich dar. So arbeiten Ins-
titutionen des Bundes, der Länder und der Kommunen, sowie private Träger im Übergangs-
bereich. Daraus ergeben sich in vielen Ländern Maßnahmenpuzzle, welche eine Heraus-
forderung für die Vernetzung und Zusammenarbeit der Akteur*innen darstellen können. 

Auch die Gestaltung der Angebote des Übergangsbereiches wird in der Wissenschaft aus-
schnitthaft diskutiert. So stellen Hashem-Wangler et al. in einer Betrachtung des Übergangs-
bereiches in Bremen fest, dass Teilnehmer*innen den Übergangsbereich eher als eine Phase 
der Unsicherheit erleben (2021: 7). Anslinger und Klee beschreiben, wie Teilnehmer*innen 
im Übergangsbereich, Maßnahmen zugewiesen werden, die weniger ihren Interessen ent-
sprechen (2023: 12). Zudem erwähnen sie die potenziell stigmatisierenden Auswirkungen 
einer Teilnahme an Angeboten des Übergangsbereiches (ebd.). Betrachtungen von Fuchs 
und Gellermann (2021); sowie Dern et. al. (2023) deuten in ähnliche Richtungen und disku-
tieren auch die defizitorientierte Zuschreibung der fehlenden „Ausbildungsreife“ von Men-
schen im Übergangsbereich und damit verbundene Umgangsweisen. Mit der im Weiterbil-
dungsgesetz (BMJ 2023) verankerten Ausbildungsplatz-Garantie kündigen sich zudem Ver-
änderungen in der beruflichen Bildung an. Wann und wie diese den Übergangsbereich be-
rühren werden, ist jedoch bisher unklar. 

Vor dem Hintergrund dieser Herausforderungen und Veränderungen, verstehen wir den Über-
gangsbereich als einen Ort, der eine Weiterentwicklung und Förderung wert ist. Dabei könnte 
der Übergangsbereich auch angesichts aktueller gesellschaftlicher Herausforderungen, wie 
dem Fachkräftemangel oder politischen Spaltungen, zu einem wirksamen Ort der Demokra-
tieförderung werden. 

Warum dies bedeutsam ist, zeigt sich auch in der Debatte um politische Bildung an Berufs-
schulen. Die Politikwissenschaftlerin Sabine Achour bezeichnet politische Bildung an Berufs-
schulen als „ein sehr lohnenswertes und wichtiges Feld“ (Achour 2021: 322). Gleichzeitig 
stellt sie fest, dass der Zugang zu Inhalten der politischen Bildung für sozio-kulturell benach-
teiligte Lernende deutlich erschwert ist (ebd.). Auch der 16. Kinder- und Jugendbericht hebt 
die Notwendigkeit hervor, politische Bildung an den Lern- und Erfahrungsorten von Kindern 
und Jugendlichen aufzuwerten und nachhaltig zu verankern (BMFSFJ 2020: 7f.). Anja Besand 
zufolge gerät dieser Anspruch „in der alltäglichen Bildungspraxis allerdings oft in den Schat-
ten ökonomischer und rechtlicher Bildungsvorstellungen“ (2014: 121ff.). In der Arbeit der 
Fachstelle widmen wir uns zur Bearbeitung dieses Ungleichgewichtes dem Übergangsbereich 
und weiten unseren Blick von der politischen Bildung auf die Demokratieförderung aus.
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2.2 Verständnis von Demokratieförderung

Allgemein betrachtet verstehen wir unter Demokratieförderung den Ausbau sowie die Stär-
kung demokratischer Strukturen, Verhältnisse und Haltungen in allen Bereichen der Gesell-
schaft. Damit ist nicht nur die Auseinandersetzung mit und Weiterentwicklung von demo-
kratischen Verfahren, Regeln und Institutionen gemeint. Demokratieförderung beinhaltet 
auch die Stärkung und Förderung individueller Gestaltungsmöglichkeiten sowie eine Stär-
kung demokratischer Kommunikationsformen und Entscheidungsprozesse. Angebote und 
Ansätze in diesem Feld können vielfältig und mehrdimensional gedacht werden. Demokratie-
förderung strebt somit sowohl eine strukturelle Weiterentwicklung als auch individuelle 
 Reflexions- und Bildungsprozesse an.4

In der Bezugnahme auf den Übergangsbereich ermöglicht die Unterscheidung zwischen 
individuellen und strukturellen Formen der Demokratieförderung ein Verständnis für den 
breiten Ansatz unserer Fachstelle.

Auf den strukturellen Ebenen des Übergangsbereiches – den Verwaltungen, Agenturen für 
Arbeit, Berufsschulen, Maßnahmenträger usw. – gibt es jeweils spezifische Entscheidungs-
strukturen, Handlungslogiken und Selbstverständnisse. Daraus leiten sich mit Blick auf die 
Stärkung demokratischer Strukturen diverse Potenziale zur Förderung eines Demokratie-
verständnisses, eines Zugangs zu Mitbestimmungsstrukturen, einer demokratischen All-
tagskultur und demokratischer Haltungen und Handlungen ab. Dazu zählen Zugänge auf 
pädagogischer, politischer und administrativer Ebene, um Vorstellungen, Grundlagen und 
Verfahren demokratischer Praxen zu entwickeln. Oder die Überprüfung der strukturellen 
Bedingungen, der Klärung der konkreten Rahmenbedingungen vor Ort und Ideen, um ggf. 
neue, zusätzliche Handlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Fachkräfte, Lehrkräfte und Schü-
ler*innen können aktiv in jene Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Damit können 
wertschätzende Strukturbedingungen für alle und eine diskriminierungskritische Organisa-
tionskultur, die Diversität wertschätzt, geschaffen werden. 

Auf individueller Ebene kann Demokratieförderung zur Weiterentwicklung demokratischer 
Handlungsfähigkeit beitragen und die Auseinandersetzung mit demokratischen Werten 
durch das Erfahren und Üben demokratischer Handlungs- und Entscheidungsprozesse er-
möglichen. Hierzu gehören Trainings zur Konflikt- und Kommunikationsfähigkeit sowie zu 
Empathie und Ambiguitätstoleranz. Oder die Auseinandersetzung mit strukturellen Bedin-
gungen – wie Rassismus oder Klassismus – sowie kollektiven Einstellungsmustern, die mit 
demokratischen Werten und Grundsätzen in Konflikt stehen. Solche Bildungsangebote kön-
nen sich an Teilnehmer*innen des Übergangsbereichs, wie auch an Lehrkräfte und Fach-
personal, richten. 

4 Im Rahmen der wissenschaftlichen Begleitung im Handlungsfeld Demokratieförderung des Bundes-
programmes „Demokratie Leben!“ verwendet das Deutsche Jugendinstitut (DJI) jene Unterscheidung 
zum Verständnis von Demokratieförderung (Walter und Ehnert 2022). Darin führen sie unter dem 
 Begriff „Verfahrensentwicklung“ noch eine dritte Ebene der Demokratieförderung ein (a. a. O.: 8f).
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Ein solcher demokratiefördernder Ansatz kann nicht nur die Stärkung der Persönlichkeiten 
und Strukturen im Übergangsbereich ermöglichen, sondern auch eine Annäherung an 
Chancengleichheit und den Abbau von Zugangshürden zu Ausbildungs- und Berufswegen. 
Als Fachstelle „Demokratieförderung im Übergangsbereich“ versuchen wir darauf hinzuwir-
ken – hier mit einem Blick auf den hessischen Übergangsbereich.

Mehr zur Fachstelle „Demokratieförderung im Übergangssystem“

Die Arbeit unserer Fachstelle geht über die Betrachtung der Übergangsbereiche in den 
einzelnen Bundesländern hinaus. Unsere Website minor-kontor.de/demokratiefo-
erderung-im-uebergangssystem bietet einen Einblick darin. So finden sich dort zum 
Beispiel Dokumentationen verschiedener Fachveranstaltungen, eine Vorstellung des 
Kompetenznetzwerkes „Demokratieförderung in der Beruflichen Bildung“, mit Akteur*-
innen des Übergangsbereiches entwickelte Handlungsempfehlungen und Handrei-
chungen für die praktische Bildungsarbeit.

Teile unserer Veröffentlichungen bieten auch einen vertieften Einblick zu unserem Ver-
ständnis von Demokratieförderung und den Bedarfen des Übergangsbereiches. Her-
vorzuheben sind diesbezüglich ein Diskussionspapier der Fachstelle aus dem Jahr 
2020 (Berg) und die Kurzstudie „Demokratieförderung im Übergangsbereich: Stand 
der Entwicklung und Ausblick“ (Anslinger und Klee 2023). 

Kontakt mit der Fachstelle können Sie mit einer Mail an t.berg@minor-kontor.de 
aufnehmen. Wir freuen uns!

 

3. Der hessische Übergangsbereich
Im Folgenden betrachten wir den hessischen Übergangsbereich genauer. Ein grundlegendes 
Verständnis seiner Größe und Wirkung, sowie seiner wichtigsten Strukturen und Maßnahmen 
bietet die Grundlage für eine Einschätzung zur Rolle von Demokratieförderung im hessischen 
Übergangsbereich.

Laut der integrierten Ausbildungsberichterstattung (iABE) nahmen im Schuljahr 2022/23 
21.103 Menschen an Maßnahmen des hessischen Übergangsbereiches teil (Otto und Sched-
ding-Kleis 2023a: 38). Er verzeichnete dabei 10,7 % mehr Neuanfänger*innen als 2021/22 
(Otto und Schedding-Kleis, 2023a, 7). Die iABE setzt das u. a. mit Migrationsentwicklungen 
in Folge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine in Zusammenhang. Signifikant mehr 
Menschen aus der Ukraine haben die im Übergangsbereich angebotenen Kurse für nach 
Deutschland immigrierende Personen besucht (ebd.). Betrachtet man die absoluten Teil-
nahmezahlen des hessischen Übergangsbereiches, lag das Wachstum bei 2,5 % im Vergleich 
zum Vorjahr. Damit ist er zum ersten Mal seit dem Schuljahr 2016/17 gewachsen, damals 
befanden sich 28.989 Personen im hessischen Übergangsbereich (a. a. O.: 126). In Hessen, 
wie auch auf Bundesebene, stellt der Übergangsbereich trotz seiner signifikanten Größe 

https://minor-kontor.de/demokratiefoerderung-im-uebergangssystem/
https://minor-kontor.de/demokratiefoerderung-im-uebergangssystem/
mailto:t.berg@minor-kontor.de
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den kleinsten Sektor der beruflichen Bildung dar (a. a. O.: 110). Die meisten von ihnen haben 
einen Hauptschulabschluss, ein Sechstel von ihnen hat keinen Schulabschluss oder einen 
Förderschulabschluss und die wenigsten haben einen Realschulabschluss. Bei immerhin 
4.516 von 14.663 Neuanfänger*innen ist der iABE der Schulabschluss zudem unbekannt 
(a. a. O.: 129).

Somit ist der Übergangsbereich auch in Hessen besonders für Menschen mit geringen Bil-
dungschancen wichtig. Eine Fallnummeranalyse der iABE ermöglicht Einblicke darin, wie gut 
die Unterstützung gelingt (Otto und Schedding-Kleis 2023a: 97-109). Sie hat Absolvent*innen 
und Schulabgänger*innen der Sekundarstufe I aus dem Schuljahr 2019/20 bis ins Schuljahr 
2022/23 bei ihren Übergängen beobachtet. Viele der Menschen ohne und mit Hauptschul-
abschluss nahmen an Maßnahmen des Übergangsbereiches teil, in Ausbildungen vermittelt 
werden konnten davon rund ein Drittel (a. a. O.: 157ff.). 

3.1 Koordinierende Strukturen

Die Strategie „Optimierung der lokalen Vermittlungsarbeit im Übergang Schule und Beruf“, 
kurz OloV, ist die wichtigste Struktur zur Koordinierung der beruflichen Bildung in Hessen.5 
Sie entspringt aus dem Bündnis Ausbildung Hessen und wurde 2005 von seinem Vorgänger, 
dem Ausbildungspakt Hessen, initiiert. Das Bündnis Ausbildung Hessen setzt sich aus Ver-
treter*innen der hessischen Ministerien, der Bundesagentur für Arbeit, von Arbeitgeber*innen, 
Gewerkschaften und Akteur*innen aus der Zivilgesellschaft zusammen. OloV soll den Über-
gang von Schule und Beruf überblicken und die Zusammenarbeit der involvierten Parteien 
erleichtern. Dabei fasst OloV Menschen am Übergang mit jeglichen Schulabschlüssen ins 
Auge. Auffällig ist, dass OloV die Verbesserung der beruflichen Orientierung an den Schulen 
als einen der entscheidenden Hebel einstuft (von Brasch, Dellori und Sittig 2022: 4). Der 
Übergangsbereich ist in der Außendarstellung von OloV bisher wenig präsent, so findet er in 
den aktuellen Qualitätsstandards von OloV (Von Brasch et al. 2019) und der „Verordnung für 
berufliche Orientierung in Schulen“ (Hessisches Kultusministerium 2018) keine Erwähnung. 
Dennoch fällt er in den Arbeitsbereich von OloV. Seit 2008 ermöglicht OloV zum Beispiel eine 
rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit im Rahmen des Übergangsbereiches (Service-
stelle Bildungsketten 2021: 23f.). 

Eine zusätzliche Bedeutung für den hessischen Übergangsbereich haben auf Bundesebene 
geschaffene Strukturen. So sind die Bundesagentur für Arbeit und die Jobcenter in Hessen 
im Übergangsbereich aktiv, direkt in der Beratung, Vermittlung und Weiterbildung und in-
direkt als Mittelgeber. In Form der Jugendberufsagenturen (JBA), wurde auch auf dieser Ebene 
eine Struktur geschaffen, welche die Arbeit der Akteur*innen zusammenführen und erleich-
tern soll. Mit der „Initiative Bildungsketten“6 arbeiten die Ministerien des Bundes und des 
Landes zudem auch in Hessen verstärkt am Übergang von Schule und Beruf zusammen. Die 

5 Die Website von OloV bietet genauere Einblicke: www.olov-hessen.de/index.html (14.12.2023). 
Hier finden sich Informationen zur Entwicklung und der derzeitigen Arbeit von OloV.

6 Die „Initiative Bildungsketten“ ist ein seit 2010 existierendes Kooperationsinstrument des Bundes, 
der Bundesagentur für Arbeit und der Länder zur Steuerung des Übergangs Schule-Beruf. Mehr dazu 
findet sich hier: www.bildungsketten.de/bildungsketten/de/die-initiative/die-initiative.html 
(14.12.2023). 

https://www.olov-hessen.de/index.html
https://www.bildungsketten.de/bildungsketten/de/die-initiative/die-initiative.html
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seit 2015 bestehende Bildungskettenvereinbarung definiert die Zusammenarbeit (Service-
stelle Bildungsketten 2021: 5). Darin ist die Finanzierung von Programmen im hessischen 
Übergangsbereich von Seiten des Bundes vereinbart, wiederum erklärt sich Hessen für die 
Umsetzung von Zielen der Bundesministerien verantwortlich (ebd.).7 In der Vereinbarung 
wird auch die Absicht deutlich, sich stärker um die Teilnehmer*innen im Übergangsbereiches 
zu kümmern (a. a. O.: 5f). Bund und Land einigen sich auf den Ausbau von Förderprogrammen 
und ermöglichen eine Kopplung der JBA mit den Strukturen von OloV (a. a. O.: 23–28). 

Neben ihrer Arbeit innerhalb der Strukturen von OloV treten die hessischen Ministerien und 
Kommunen im Übergangsbereich auch als Mittelgeber auf. So sind für die Arbeit vieler freier 
Träger der Jugendhilfe zum Beispiel die Förderprogramme „Qualifizierung und Bildung jun-
ger Menschen“ (QuB) und das „Ausbildungs- und Qualifizierungsbudget“ (AQB) wichtig.

3.2 Wichtigste Angebote 

Wie in der unten abgebildeten Darstellung (Abb. 1) der wichtigsten Angebote des hessi-
schen Übergangsbereiches ersichtlich, lässt sich auch in Hessen zwischen verschiedenen 
handlungsweisenden und fördernden Institutionen unterscheiden. Von Seiten des Bundes 
wirken die Jobcenter, Arbeitsagenturen und Ministerien in Maßnahmen mit. Auch auf Lan-
desebene sind Akteur*innen an der Förderung und Umsetzung beteiligt. Teile dieser Ange-
bote werden auch von freien Trägern durchgeführt, welche darüber hinaus eigene Bildungs-
angebote ausrichten.

Abbildung 1, Angebote des hessischen Übergangsbereiches, eigene Darstellung.8

7 Ein Bericht über die Zusammenarbeit der Initiative Bildungsketten mit OloV in Hessen findet sich im 
Bildungskettenjournal von 2016 (Schröder 2016: 10–25). 

8 Die verschieden großen Kreise dienen der Veranschaulichung der Proportionen und beruhen auf 
 eigener Einschätzung, nicht auf der bildlichen Umsetzung der exakten zahlenmäßigen Anteile.

Angebote freier 
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EQ
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Im Folgenden werden die in Hessen im Schuljahr 2022/23 am meisten besuchten Angebote 
kurz vorgestellt.9 Sie haben auch für die Förderung von Demokratie im Übergangsbereich 
die größten Hebel. Die unten angeführte Grafik zeigt die Anzahl der Teilnehmer*innen im 
Vergleich (Abb. 2). Neben den hier Besprochenen finden sich im hessischen Übergangsbe-
reich viele weitere, kleinere Angebote. Einige davon werden wir im nächsten Kapitel noch 
erwähnen.

Abbildung 2, Teilnehmer*innen im hessischen Übergangsbereich, eigene Darstellung mit Zahlen 
aus Statistiken der iABE (Otto und Schedding-Kleis 2023a: 125f.) 

Zweijährige Berufsfachschule (BFS)

Die Zweijährige Berufsfachschule soll Teilnehmer*innen eine berufsfeldbezogene Grund-
bildung ermöglichen. Mit den Schwerpunkten Wirtschaft, Technik, sowie Gesundheit und 
Sozialwesen bietet die BFS drei verschiedene Orientierungen an. Zugangsvoraussetzung ist 
ein qualifizierender Hauptschulabschluss. 5.366 Menschen entschieden sich im Schuljahr 
2022/23 für diesen Weg (Otto und Schedding-Kleis 2023a: 126). Eine Teilnahme an der BFS 
kann die Dauer einer daraufhin begonnenen Ausbildung verkürzen. Zudem entspricht ein 
Abschluss der BFS dem mittleren Schulabschluss, in Hessen RSA genannt. (Otto und Sched-
ding-Kleis 2023b: 13)

9 Die nachfolgenden Vorstellungen orientieren sich an den Maßnahmenbeschreibungen aus dem 
 Methodenbericht der iABE (Otto und Schedding-Kleis 2023b) – am Ende dieser finden sich in 
 kursiver Form jeweils die genauen Verweise. 

Teilnehmer*innen im hessischen Übergangsbereich 
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Berufsfachschule zum Übergang in Ausbildung (BÜA)

Ähnlich groß wie bei der BFS waren 2022/23 die Teilnehmendenzahlen der BÜA. 4.950 Men-
schen besuchten diesen, 2017/18 als Pilotprojekt ins Leben gerufenen, Bildungsgang. Im Schul-
jahr 2021/22 wurde das Projekt um vier weitere Jahre verlängert. Die BÜA umfasst zwei Schul-
jahre, Stufe I und Stufe II. Sie kann den Schüler*innen bereits nach einem Schuljahr, also 
nach Stufe I, den Übergang in eine Berufsausbildung ermöglichen. Dabei sollen Einblicke in 
Betriebe, Inhalte der Berufsorientierung, die Förderung persönlicher und sozialer Kompeten-
zen sowie Unterstützung in den Kernfächern Deutsch, Mathematik und Englisch helfen. Teil-
nehmer*innen ohne Schulabschluss haben zudem die Möglichkeit, nach einem Jahr einen 
dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss zu erlangen. In Stufe II der BÜA kann 
auch der mittlere Schulabschluss, RSA, erworben werden. Zugang zur BÜA haben minder-
jährige Schüler*innen, ohne schulischen oder beruflichen Abschluss, die mindestens acht 
Schuljahre absolviert haben. Aber auch Absolvent*innen der Hauptschulen, der InteA Intensiv-
klassen (s. u.) oder Menschen mit sonderpädagogischen Förderbedarf. (Otto und Schedding-
Kleis 2023b: 16)

Der GEW zufolge schlossen im Rahmen der Pilotphase der BÜA 40 % der Schüler*innen nach 
ihrer Teilnahme einen Ausbildungsvertrag ab (Leimbach 2022: 14). 

Integration durch Anschluss und Abschluss (InteA)

Die meisten Neuanfänge im Übergangsbereich verzeichnete im Schuljahr 2022/23 das Pro-
gramm InteA. Im Gegensatz zu allen anderen Angeboten wuchs es. Die Anfänge in InteA 
haben sich wie beschrieben im Zusammenhang mit einem deutlichen Zuwachs an ukrainischen 
und afghanischen Teilnehmer*innen verdreifacht (Otto und Schedding-Kleis 2023a: 7). Das 
Programm wird seit 2015/16 angeboten. Es richtet sich an Menschen, die grundlegende 
Deutschkenntnisse erwerben möchten, um sich auf eine Berufsausbildung vorzubereiten 
oder in einen anderen Bildungsgang zu wechseln. InteA steht insbesondere Menschen im 
Alter von 16 bis 18 offen. Eine begrenzte Aufnahme ist auch für Interessent*innen zwischen 
18 und 21 Jahren möglich. InteA soll neben Sprachkenntnissen auch berufsspezifisches Wis-
sen vermitteln und erstreckt sich über einen Zeitraum von bis zu zwei Jahren. (Otto und 
Schedding-Kleis 2023b: 16)

Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung (BzB)

Die hessischen Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung sind direkt an den einzelnen hessischen 
Berufsschulen angesiedelt. Ziel dieser Angebote ist auch hier die Erleichterung des Über-
gangs in Beschäftigung, Ausbildung oder weitere Bildungswege. Dabei werden ähnlich wie an 
der BÜA sowohl allgemeinbildende als auch berufsvorbereitende Inhalte vermittelt. In der 
Ausgestaltung der Förderkonzepte sind die Berufsschulen eigenverantwortlich. Das soll ihnen 
ermöglichen, die BzB an das Ausbildungsangebot und die Kompetenzen der einzelnen Stand-
orte auszurichten. Unterschieden wird zwischen Angeboten in Voll- und in Teilzeit. Vollzeit-
Programme sind in der Regel auf ein Jahr bemessen und stehen Menschen offen, die noch 
schulpflichtig sind, sich aber nicht mehr in einer Schule der Sekundarstufe I befinden. Sie 
können in den BzB auch einen dem Hauptschulabschluss gleichwertigen Abschluss erwerben. 
Teilzeitprogramme stehen Menschen offen, die nicht mehr der Schulpflicht unterliegen. Eine 
Teilnahme dauert in der Regel zwei Jahre. Meist werden diese von Menschen mit Behinderung 
in Werkstätten besucht. (Otto und Schedding-Kleis 2023b: 15f.)
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Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit (BvB)

Wie zuvor beschrieben, bietet auch die Agentur für Arbeit Qualifizierungsmöglichkeiten im 
Übergangsbereich an. Das meistbesuchte Angebot stellen in Hessen die BvB dar. Sie setzen 
sich aus verschiedenen Bausteinen zusammen und dauern in der Regel zehn Monate. In 
Ausnahmefällen kann die Laufzeit auch auf 18 Monate ausgedehnt werden. Zu Beginn der 
BvB sollen die Teilnehmer*innen im Rahmen einer „Eignungsanalyse“ persönliche Stärken 
und Schwächen kennenlernen. Daraufhin können sie mithilfe von Qualifizierungsbausteinen 
Kenntnisse und Fähigkeiten für einen Beruf erwerben. Das Programm richtet sich an junge 
Menschen ohne Ausbildungsabschluss, welche nicht mehr schulpflichtig sind – unabhängig 
von ihrer schulischen Bildung. Teilnehmer*innen ohne Schulabschluss haben zudem die 
Chance, sich auf den Erwerb eines Hauptschulabschlusses vorzubereiten. (Otto und Sched-
ding-Kleis 2023b: 17)

Die Bundesagentur für Arbeit bietet in Hessen auch die bundesweit angebotene Einstiegs-
qualifizierung (EQ) an. Das Programm wurde 2004 eingeführt. Die Teilnehmenden können 
im Rahmen der EQ ein mehrmonatiges Praktikum absolvieren und parallel die Berufsschule 
besuchen. Die Teilnahme kann zur Übernahme in die Praktikumsbetriebe führen oder die 
spätere Ausbildungszeit verkürzen. In Hessen nutzten in den vergangenen Jahren immer 
weniger Menschen die EQ, 2023 haben nur noch 283 Menschen dieses Angebot besucht 
(Otto und Schedding-Kleis 2023a: 126). Das entspricht 1,3 % der Teilnehmenden des Über-
gangsbereiches. (Otto und Schedding-Kleis 2023b: 14)

Berufsbildungswerke (BBW)

Die Berufsbildungswerke bieten Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen 
nicht nur Ausbildungsmöglichkeiten, die BBW sind auch im Übergangsbereich tätig. In Hessen 
haben die Berufsbildungswerke zwei an Berufsschulen angesiedelte Standorte, das Berufs-
bildungswerk Nordhessen in Bad Arolsen und Kassel, sowie das Berufsbildungswerk Süd-
hessen in Karben. Teilnehmer*innen des Übergangsbereiches werden zum Beispiel von den 
Bundesagenturen für Arbeit oder den Jugendberufsagenturen in Angebote der Berufsbil-
dungswerke vermittelt. Dort können sie verschiedene Programme zur Berufsorientierung 
besuchen.10 Die iABE erfasst die Angebote der BBW leider nicht. Auch die Erhebungen des 
Bundesinstitutes für Berufliche Bildung (BIBB) ermöglichen keine Einschätzung zum Stellen-
wert der Bildungswerke im Übergangsbereich (BIBB 2023: 66f.). Im Schuljahr 2019/20 ver-
zeichnete die GEW 1.335 Teilnehmer*innen in Angeboten der BBW (Becker und Leimbach 
2020).

10 Mehr dazu findet sich auf den Seiten der jeweiligen Berufsbildungswerke. Hier die Website des  
BBW Südhessen: www.bbw-suedhessen.de (14.12.2023). Und hier die des BBW-Nordhessen: 
www.bbw-nordhessen.de/de/home (14.12.2023).

https://www.bbw-suedhessen.de
https://www.bbw-nordhessen.de/de/home/
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4. Demokratieförderung im hessischen 
 Übergangsbereich

Als Fachstelle setzten wir uns mit den verschiedenen Dimensionen von Demokratieförderung 
im Übergangsbereich auseinander. Dabei fokussieren wir auf die strukturellen, institutionellen 
und pädagogischen Bereiche der Arbeit im Feld. In diesem dritten Teil werfen wir einen Blick 
auf den Stellenwert von Demokratieförderung im hessischen Übergangsbereich. Unser Ziel 
ist es einen fachlichen bundesweiten Austausch zu erleichtern, exemplarische hessische 
Angebote vorzustellen und einige Ansatzpunkte zur weiteren Entwicklung aufzuzeigen. Dafür 
vollziehen wir zunächst eine Bestandsaufnahme. 

4.1 Bestandsaufnahme

Wir richten unseren Blick eingangs auf jene Akteure und Institutionen, welche die struktu-
rellen Bereiche der Arbeit im Übergangsbereich prägen. In der Außendarstellung von OloV, 
der wichtigsten Koordinierungsstruktur der beruflichen Bildung in Hessen, liegt der Fokus 
weniger auf dem Übergangsbereich und damit verbundener Demokratieförderung. Die von 
OloV verfassten Qualitätsstandards (Von Brasch et al. 2019) und die „Verordnung für beruf-
liche Orientierung an Schulen“ (Hessisches Kultusministerium 2018) lassen sich jedoch auch 
auf den Übergangsbereich ausweiten und bieten Anknüpfungspunkte für eine Verankerung 
der Demokratieförderung. Auf Ebene der Zusammenarbeit in der „Initiative Bildungsketten“ 
sind Ansätze der Demokratieförderung erkennbar. So wirbt die Bildungsketten-Vereinbarung 
des Landes Hessen in der Präambel für einen wertschätzenden und persönlichkeitsfördernden 
Umgang im Übergangsbereich (Servicestelle Bildungsketten 2021: 5f.). Zudem wird in der 
Vereinbarung die Absicht einer Stärkung des Übergangsbereiches, mit eben jenem demo-
kratiefördernden Anspruch formuliert (a. a. O.: 11f.).

Weitere Ansatzpunkte lassen sich in den Lehr- und Rahmenplänen der einzelnen Angebote 
des hessischen Übergangsbereichs erkennen.11 Ersichtlich ist, dass in den vorab vorgestellten 
landeseigenen Angeboten des Übergangsbereiches das Fach Politik und Wirtschaft unter-
richtet wird. Dafür ist jeweils eine Wochenstunde veranschlagt. Im Falle der Bildungsgänge 
zur Berufsvorbereitung (BzB) ist auch der Lehrplan des Faches zugänglich (Hessisches Kul-
tusministerium 2010). Im Schuljahr 2022/23 wurde zudem ein Prozess eingeleitet, im Rah-
men, dessen die Lehrpläne für das Fach im Allgemeinen überarbeitet werden sollen (Pohl 
und Leimbach 2022: 3). Die Änderungen sollen 2025/26 in Kraft treten. 

11 Im Literaturverzeichnis finden sich Verweise zur genaueren Ausgestaltung der Programme. Für die 
zweijährige BFS (Bürgerservice Hessenrecht 2023) und die BzB (Hessisches Kultusministerium 2010) 
sind genauere Rahmenlehrpläne zugänglich. Zur Ausgestaltung der BÜA (Hessisches Kultusministe-
rium 2023) und der InteA-Kurse (Vierkant 2023) gibt es grobe Programmvorstellungen.
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Nah an dem Ansatz eines wertschätzenden und persönlichkeitsfördernden Umgangs im 
Übergangsbereich sind auch die Ziel- und Haltungsformulierungen des neuen Fachkonzep-
tes der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BVB) der Bundesagentur für Arbeit 
(Zentrale der Bundesagentur für Arbeit 2022). Darin legt die Bundesagentur Wert auf die 
Förderung von intrinsischer Motivation der Teilnehmer*innen, ein positives Miteinander und 
Partizipationsmöglichkeiten (a. a. O.: 38f.). Auch in Hessen findet dieses Fachkonzept seit 
Beginn des Schuljahres 2022/23 Anwendung.

Darüber hinaus gibt es auf Ebene des hessischen Kultusministeriums weitere Anknüpfungs-
punkte der Demokratieförderung. Das Referat für politische Bildung bietet Unterstützungs-
möglichkeiten, die auch für den Übergangsbereich eine Rolle spielen könnten. So wurden 
im Modellprojekt „Starke Lehrer, starke Schüler“ Fachkräfte aus der beruflichen Bildung im 
Bereich Demokratiefähigkeit fortgebildet.12 Potenziell soll das Projekt in den Regelbetrieb 
übergehen. Das Referat erstellt zudem Handreichungen zur politischen Bildung für Lehr-
kräfte und betreibt Netzwerkarbeit in dem Bereich. Bei einer Tagung im Schuljahr 2022/23 
waren auch Berufsschullehrkräfte anwesend (Mayer et al. 2021).

Hervorheben möchten wir außerdem die Arbeit im Übergangsbereich aktiver Träger, welche 
Demokratieförderung und berufliche Bildung verbinden. Viele von Ihnen bieten in Hessen 
eigene Projekte zur Qualifizierung und Weiterbildung, sowie individuelle Betreuung und Be-
rufsberatung an. Zudem führen sie im Auftrag der handlungsleitenden Institutionen auch 
Teile der bereits vorgestellten Maßnahmen durch. Die in der nachfolgenden Übersicht vor-
gestellten Träger sind in unserer Recherche aufgefallen. Gemein haben sie ein Bewusstsein 
für die nachhaltige gesellschaftliche Teilhabe ihrer Teilnehmenden. Zudem legen sie inhalt-
liche Schwerpunkte in der politischen Bildung und definieren sich über eine pädagogische 
Haltung, die wertschätzend, partizipativ und antidiskriminierend sein soll. 

Sie werden durch Mittel des Bundes, insbesondere über die Jobcenter und Arbeitsagenturen, 
sowie der Länder und Kommunen oder über europäische Fördergelder gefördert. Auf hessi-
scher Seite sind insbesondere die bereits erwähnten Förderangebote „QuB“ und „AQB“ 
wichtig, für die Arbeit der Träger (vgl. 2.1). Beide werden vom Hessischen Ministerium für 
Soziales und Integration verwaltet. „QuB“ verteilt Mittel an nach SGB VIII anerkannte Träger 
der Jugendhilfe (Hessisches Ministerium für Soziales und Integration 2023: 823f). „AQB“ 
vergibt Gelder an die hessischen Landkreise und kreisfreien Städte, welche diese wiederum 
an freie Träger weiterverteilen können (a. a. O.: 826f.). 

12 Mehr zur Arbeit des Projektes findet sich hier: starkelehrer-starkeschueler.de/ (14.12.2023).

https://starkelehrer-starkeschueler.de/


Demokratieförderung im hessischen Übergangsbereich | 19 

Kurzbeschreibung Projekte im Übergangsbereich

Arbeit und 
 Bildung

Gemeinnütziger Verein der 
 privaten Wohlfahrtspflege mit 
Schwerpunkt in der beruflichen 
Bildung.

Gründung 1986 – in ganz 
 Mittelhessen aktiv.

Betreuen eine Vielzahl von 
 Angeboten, zum Beispiel in 
Form zweier Produktions-
schulen und mehrerer Projekte 
im Reha-Bereich.

basa e. V. 

An eigene Bildungsstätte ange-
siedelter Träger in der Jugend-
hilfe und politischen Bildung.

Gründung 1984 – Hochtaunus-
Kreis.

Zahlreiche Projekte zur 
 Berufsorientierung und Raum 
zum Nachholen von Schulab-
schlüssen. Betreiben eigene 
Jugendberufsagentur

FaPrik

Setzen sich als Träger der 
 Jugendhilfe für die Integration 
junger Frauen in den Arbeits-
markt ein.

Gründung 1985 – Frankfurt.

Diverse Angebote zur Berufs-
orientierung und Qualifizierung 
sowie Unterstützung beim 
 Erreichen des Hauptschul-
abschlusses. FaPrik setzt 
 zudem das Programm „InteA“ 
(vgl. 3.2) um.

Internationaler 
Bund – 
 Südwest 

Großer, in der Jugend-, Sozial- 
und Bildungsarbeit aktiver 
Dienstleister. In Hessen über 
den Bezirk Südwest präsent.

Gründung 1949 – Deutschland-
weit aktiv.

Bieten unterschiedliche 
 Formate in der Jugendberufs-
hilfe und Ausbildungsvorbe-
reitung an. Z. B. in Form eines 
Beratungszentrums und einer 
 Bildungswerkstatt in 
 Frankfurt.

Jugendwerk-
statt Felsberg

Aus der Arbeit rund um nach-
haltige Energietechnik kommen-
der Träger. Aktiv in der Jugend-
berufshilfe und Bildung.

Gründung 1984 – Schwalm-
Eder-Kreis.

Verschiedene Angebote zur 
Vermittlung und Qualifizierung, 
zum Beispiel in Form einer 
Produktionsschule. Ermögli-
chen auch Qualifizierungen im 
Umweltbereich und begleitete 
Auslandspraktika.

Werkhof 
 Darmstadt

Als Verein zur Förderung von 
Selbsthilfe im Rahmen einer 
Werkstatt gewachsen.

Gründung 1984 – Darmstadt.

Mehrere Projekte zur Qualifi-
zierung, Berufsorientierung, 
Beratung und Vermittlung. 
 Unter anderem im Rahmen 
 einer Produktionsschule.

Abbildung 3, Demokratiefördernd arbeitende Träger im hessischen Übergangsbereich, 
 Darstellung aus eigenen Recherchen.
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4.2 Potentiale und Empfehlungen

Im hessischen Übergangsbereich finden sich viele Anknüpfungspunkte für einen weiteren 
Ausbau der Demokratieförderung. Dazu zählen wir zum Beispiel die laufenden Prozesse zur 
Veränderung aktueller Angebote, wie der Umsetzung des neuen Fachkonzeptes der BvB 
und der Überarbeitung der Lehrpläne des Berufsschulfaches Wirtschaft und Politik. Sie bie-
ten Raum zur Verankerung eines demokratiefördernder Bildungsansatzes, welcher in Zu-
sammenarbeit mit dem umsetzenden Fachpersonal zur Förderung der Selbstwirksamkeit 
und Teilhabe der Teilnehmer*innen des Übergangsbereiches beitragen kann. Zudem bieten 
die vorab besprochenen Träger (vgl. 3.1) Beispiele demokratiefördernder Arbeit im Über-
gangsbereich. Eine weitere Unterstützung ist wünschenswert. Auch die weitere Aufnahme 
des Übergangsbereiches in die Arbeit des Referates für Politische Bildung im Kultusministe-
rium birgt Potenziale. Anknüpfungspunkte stellen das Fortbildungsangebot „Starke Lehrer, 
starke Schüler“ und die Handreichungen zur politischen Bildung dar. 

Auch auf landespolitischer Ebene bieten die bestehenden Strukturen Raum für eine demo-
kratische Weiterentwicklung des Übergangsbereiches. In der Landesvereinbarung der „Ini-
tiative Bildungsketten“ wird dieser Anspruch bereits deutlich. Als Koordinierungsstruktur 
der beruflichen Bildung in Hessen kann auch OloV zur inhaltlichen und strukturellen Förde-
rung des Übergangsbereiches beitragen. Mit Blick auf die große Zahl an jungen Menschen, 
die den Übergangsbereich auch in Hessen durchlaufen, könnte Demokratieförderung als 
Querschnittsaufgabe in die Leitlinien von OloV aufgenommen werden. Dafür eignen sich 
beispielsweise die stetig weiterentwickelten Qualitätsstandards (Von Brasch et al. 2019). 
Das Arbeiten in demokratischen Strukturen und Prozessen, die Bedeutung von Erfahrungen 
in demokratischen Aushandlungsprozessen und der Entscheidungsfindung im Alltag könn-
te auch in die Verordnung für berufliche Schulen (Hessisches Kultusministerium 2018) mit-
aufgenommen werden. Damit würde der gesellschaftlichen Bedeutung des Übergangsbe-
reichs für die Entwicklung demokratischer Selbstverständnisse eine große Brücke geschla-
gen. Eine Verknüpfung könnte Spielräume eröffnen und zu einem mehr an demokratischer 
Praxis im Übergangsbereich ermutigen. 

Für ein besseres Verständnis des hessischen Übergangsbereiches wäre auch eine genauere 
wissenschaftliche Beobachtung hilfreich. Bisher ist offen, welche Erfahrungen die Teilneh-
mer*innen und das Fachpersonal genau machen. Für einen Ausbau von Demokratieförde-
rung wäre es spannend, mehr darüber zu wissen, wie politische Bildung, Partizipation der 
Teilnehmenden und die Zusammenarbeit der Akteur*innen bisher funktioniert. Die iABE ist 
ein bewährtes Messinstrument zur Erfassung von Entwicklungen im Übergangsbereich, 
welches in diesem Hinblick ausgebaut werden könnte.
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5. Fazit
Mehr als 20.000 Menschen nahmen im Schuljahr 2022/23 an Angeboten des Übergangs-
bereiches teil (Otto und Schedding-Kleis 2023a: 38). Das breite Spektrum der Bildungsan-
gebote und Maßnahmen, sowie ihre vielschichtigen Koordinierungs-Strukturen bürgen gro-
ßes Potenzial zur Demokratieförderung. Im hessischen Übergangsbereich finden sich dazu 
vielzählige Ansatzpunkte: Die politische Bildung ist Teil der landeseigenen Programme, auch 
in den Konzepten der auf Bundesebene verantworteten Maßnahmen ist ein demokratieför-
dernder Bildungsansatz verankert. Zudem finden sich in Hessen viele freie Träger, die durch 
partizipative, wertschätzende und antidiskriminierende Arbeit auffallen. Auch in den Steue-
rungsinstrumenten des hessischen Übergangsbereiches, wie der Bildungsketten-Vereinba-
rung, wird der Anspruch eines solchen Umgangs deutlich. Zudem weisen die Landesminis-
terien, zum Beispiel in Form der Fachstelle Politische Bildung des Kultusministeriums, 
Schnittstellen für die Stärkung demokratiefördernder Inhalte im Übergangsbereich auf.

Diese Anknüpfungspunkte bieten Raum für einen weiteren Ausbau der Demokratieförderung 
im hessischen Übergangsbereich. Die laufenden Prozesse zur Weiterentwicklung bestehender 
Bildungsangebote, wie der BvB und der Neukonzeptionierung des Faches Wirtschaft und 
Politik an hessischen Berufsschulen, können dafür genutzt werden. Zudem kann die Demo-
kratieförderung im Übergangsbereich auch stärker in die Strukturen des hessischen Steue-
rung-Instrumentes für berufliche Bildung, OloV, integriert werden. 

Zur Unterstützung dieses Prozesses der Demokratisierung ist auch die Bundesebene relevant. 
Die Landesregierungen, aber auch die einzelnen Akteur*innen der Übergangsbereiche, kön-
nen dabei jedoch eine vorreitende Rolle einnehmen, indem sie den Wert demokratiefördern-
den Arbeitens verdeutlichen. Durch die Entwicklung eigener Wege, positiver Lernräume und 
eine nachhaltige Stärkung der Teilnehmer*innen in der Gesellschaft. Damit können sie auf 
eine ganzheitliche Demokratisierung der Übergangsbereiche hinwirken, im Rahmen derer 
auch auf Bundesebene Grundsatz- und Systemfragen geklärt werden, Netzwerke aufgebaut, 
Bildungsinhalte entwickelt und Personal ausgebildet wird. 

Wir freuen uns, wenn wir mit diesem Papier Ihr Interesse daran wecken konnten. Lassen Sie 
uns die zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten im Übergangsbereich nutzen, um es zu einem 
Ort zu machen, an dem junge Erwachsene sowohl ihren beruflichen Zielen näherkommen als 
auch Selbstvertrauen in ihre politische und gesellschaftliche Handlungsfähigkeit entwickeln.
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